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Jacob Wett ach von Langensieinbach im Baden,
durlachi sehen ei» Bäcker, mochte sich gerne nach einen

fünfjährigen Aufenthalt in der Schweiz mit einer Oder-
länderinn verheyralhen. Die Zcilumstände verhinderten
ihn den hiezu erfvderlichen Heimatsschein sich zu ver-

schaffen. Um sich aus dieser Verlegenheit zu reissen,

kaufte er das Octsbürgcrrccht von Gündlischwand.
Nun möchte er noch dazu von Ihnen B. G. daö hel.

vetlsche Bürgerrecht erhallen.

Ihre Commißion glaubt, daß die Zcilumstände sich

verändert haben; sie kennt keine besondern Verdieirste um
das Vaterland oder die Menschheit, die den Bittsteller
auszeichnen — sie macht sich ein Gewissen daraus,
Ausnahmen von unumgänglich nothwendigen und allge-
mein nüzlichcn Gesetzen Ihnen vorzuschlagen. Sie trägt
Ihnen daher an, den Bittsteller in seinem Begehren
abzuweisen.

Befremdend kam Ihrer Commißion aber zugleich

das Betragen der Gemeinde Gündlischwand vor. Eigen-
mächtig ertheilt sie ihr Ortsbürgerrccht einem Fremden,
von dessen Naturalisation sie nicht gewiß ist. Ihre Com.

mißion glaubt, daß dieser Unfug auch eine Verfügung
Lm neuen Munizipalitätsgcsetze nöthig mache. Sie räth

Ihnen daher, den Gegenstand Ihrer Munizipalitäcscom.
mißion zuzuweisen.

Die Majorität und Minorität der Criminalgesezgeb.

Commißion erstatten einen gedoppelten Bericht über die

Anfrage des obersten Gerichtshofs: ob die Criminalge.
richte, wenn sie einen Angeklagten aus Mangel gcricht-
licher Beweist lossprechen dennoch den Beschuldigten zu

den Prozeß. und Gefängnißkostcn verurtheilcn dürffen,

wenn hinlängliche moralische Beweist gegen den Beschul,

digten vorhanden sind —Die zwey Berichte werden für
z Tage auf den Canzleytifch gelegt.

Die Polizcy - Commißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird :

B. Gcfezgeber l In der Stadt Zosingen cxistirte vor
der Revolution ein Wiclhshans zum Stern genannt,
dessen Wirthfchaftsrecht von feinem Besitzer B. Gcäni.
cher zwar durch jährliche Erlegung von 2 Pf. unterhallen,
«der nicht geübt worden seyn soll.

Dieses Wirthshaus gieng im Jahr 1798 an Bürger
Rudolf Schauenberg über, der bis -Zoo das damit ver-
kM'ivfre Tavernenrecht benuzt haben soll.

Vor etwelche» Monaten ward dasselbe von B. Gottl.
Sutermcisicr erhandelt, welcher, wie es scheint, das

Wirchfchaftsrccht, von dein Gebäude getrennt, an je.
wand anders, ausleihcn wollte»

Dieses Vorhabens wurde die Vcrwaltungstamiuir
des Cantons Aargau time, wie sie, um die Exekution

des Gesetzes vom zu bewirken .'ein Verzeichuiß all«

vor der Revolution bestandenen Wirthshäuser aufnahm,

und fis sah sich dadurch veranlaßt, den 8. Jan. l8c>l,j„
einem Schreiben an die Munizipalität Zofinge» zu be.

merken: »daß »ach der Vorschrift des erwähnten Geftzcs,

dem B. Sutcrmeister das Recht nicht zustehe, sein Te.

verneurecht zu einem andern Gebäude zu verleihen, ft
daß, um selbst davon Gebrauch machen zu dürsten, e:

sich vorerst bey der Behörde um die Bewilligung zu meiden

habe." Die Forts, folgt. ^

V 0 l l zc h u n g s r a t h.
Schreiben des Bürgers Martinet, Mitglied

des Staatsraths und Commissar des Be-
zirks von Aofta, an den Vollz. Rath der

helvetischen Republik.
Aosta, 20. Venrost I.9.(«i.Merz >801.)

Die öffentliche Ruhe war in diesem Bezirk gesiöhrt,

ein Theil seiner Einwohner durch die Treulosigkeit der

Feinde des republikanischen Systems irre geleitet, wagtc

eö, die Fahne des Aufruhrs aufzustecken. Sie erhielten

Bürger Regenten von dieser »»seligen Begebenheit Kciil.

niß; eine Ihrer Legionen rükt ins Land, und die Ruhe

wird wieder hergestellt. Wenn gleich das 2le helvetische

Linien. Bataillon, unter Commando seines Chefs Mul.

lcr, als es am so. Pluviôse jüngsthin, in hiesiger Ge,

meinde anlangte, kemcnAufruhr mehr zu bekämpfen fand,

da er kurz zuvor durch eine Colonne Piemontestr - Teuv»

pen zerstreut wurde, so bleibt doch nicht weniger wahr,

daß es durch seine Erscheinung dazu beygetragen hat,

die gänzliche Ruhe in diesem Thale zu bewerkstchigen, und

durch seine Gegenwart und Dicnstlhätigkeil dieselbe, wah-

rend es sich hier aufhielt, zu erhalten. Das wahrhaft

ausgezeichnete Betragen diestr Truppe, die genaue Distip-

lin, >0 sie beobachtete, verdient Lobes - Erhebungen, und

macht dem braven Chef, welcher sie commandirt, Ehre,

so wie sie die edelmüthige Regierung ehrt, der sie aiizu»

gehören das Glük hat.
Das Organ des Volks und meiner Regierung, und

durchdrungen von ihre» Empfindungen der Zuneigung
und der Dankbarkeit, mache ich es mir B Regenten M >

Pflicht, Ihnen dieselben mit dem Charakter von Frey»

müchigkeil und Aufrichtigkeit zu äustcrn, mit welchem

sich nach Ihrem Beyspiel, das Herz eines Republik«'

ners ziert. — Ich habe die Ehre Sie zu begrüßen.

<Uâz.) Marti»ei»
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